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Greift da dann nicht die Aufsichtspflicht der Eltern?

Meine Kinder hatten so eine Aufgaben in Kunst, dafür mussten sie ins Museum gehen. Da bin
ich als Mutter selbstverständlich mitgegangen, die sind erst 12.

Es gab aber auch noch die Alternative, das online zu machen.

Solange es eine Alternative gibt wie oben, bzw. das Ganze freiwillig ist und nicht benotet wird,
würde ich sagen, sind die Eltern in der Pflicht, die entscheiden ja, ob und wohin ihr Kind das
Haus verlassen darf und müssen dann eben entsprechend für Aufsicht sorgen.
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erkundungsauftr%C3%A4gen/?postID=541355#post541355
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